
Grundsteuerwerterklärung mit ELSTER

Schritt-für-Schritt-Anleitung anhand eines Beispiels



Grundsteuerwerterklärung
Einfamilienhaus mit Garage und Schuppen im Garten

- Grundstücksfläche: 600m²

- Garage mit einem Stellplatz

- Wohn- und Nutzfläche Einfamilienhaus: 200m²

- Baujahr: 1990

- Geräteschuppen im Garten: 10m²



Der Start erfolgt auf www.elster.de. 
Damit die Daten in die 
Grundsteuerwerterklärung eingegeben 
werden können, muss der Login in das 
Benutzerkonto durchgeführt werden.

http://www.elster.de/


Über „Durchsuchen“ die 
Zertifikatsdatei auswählen und 
das dazugehörige Passwort 
eingeben. 



Im Benutzerkonto muss dann das Formular 
für die Grundsteuerwerterklärung 
aufgerufen werden. Dieses ist nicht auf der 
Startseite verlinkt. 

Die Formulare werden 
über „Formulare & 
Leistungen“ aufgerufen.



Danach ist die Schaltfläche „Alle 
Formulare“ auszuwählen. 



Über den kleinen Pfeil „>“ vor 
Grundsteuer können die 
Formulare ausgeklappt und das 
entsprechende Formular 
ausgewählt werden.

Für Grundstücke in Brandenburg 
ist das Formular „Grundsteuer für 
andere Bundesländer“ 
auszuwählen. Die nicht gesondert 
aufgeführten Bundesländer 
nutzen das sogenannte 
Bundesmodell der 
Grundsteuerwerterklärung.



Dies ist der Hinweis, dass das 
richtige Formular für Grundstücke 
im Land Brandenburg ausgewählt 
wurde.
Der Hinweis ist mit „Weiter“ zu 
bestätigen.



Wenn bereits eine Grundsteuerwerterklärung 
übermittelt wurde, erscheint diese im Feld für die 
(optionale) Datenübernahme. Eine Datenübernahme ist 
sinnvoll, wenn Sie weitere Erklärungen, z.B. für ein 
zweites Grundstück, abgeben möchten. Persönliche 
Angaben, wie Name oder Adresse, müssen dann kein 
zweites Mal eingegeben werden, sondern können 
übernommen werden. 

Wurde noch keine 
Grundsteuerwerterklärung abgegeben, ist 
das Feld zur Datenübernahme leer.
Um zur Eingabe zu gehen, ist die 
Schaltfläche „Ohne Datenübernahme 
fortfahren“ zu wählen.



Die notwendigen Anlagen der 
Erklärung sind hier auszuwählen.
Die Anlagen können jederzeit in 
der Erklärung ergänzt oder 
entfernt werden. 

Der Hauptvordruck ist immer auszuwählen. Dieser ist 
auch standardmäßig vorbelegt. 
Für das Einfamilienhaus ist die Anlage „Grundstück 
(GW2)“ auszuwählen.
Nach der Auswahl beginnt die Eingabe der 
Erklärungsdaten über „Weiter“.  



Je nach Größe des Bildschirms 
wird die Navigationsansicht ein-
oder ausgeklappt dargestellt. Die 
Anzeigegröße kann auch über die 
Tastenkombination „Strg“ + „-“ 
verkleinert werden.
Die Ansicht kann über „Strg“ + „+“ 
auch wieder vergrößert werden.

Über      öffnen sich Informationen 
zu den jeweiligen Eingabefeldern.



Für Grundsteuerwerterklärungen 
im Land Brandenburg ist das 
Einheitswertaktenzeichen (EWAZ) 
einzutragen. 
Das EWAZ kann mit oder ohne 
Trennstriche eingetragen werden. 
Danach werden die Eingaben über 
„Nächste Seite“ fortgesetzt.

Sie finden das EWAZ auf Einheitswertbescheiden des 
Finanzamtes, auf Grundsteuerbescheiden der Kommune 
oder links oben auf dem Informationsschreiben, das Sie von 
Ihrem Finanzamt erhalten haben. Sofern Ihnen kein EWAZ 
bekannt ist, setzen Sie sich bitte mit der Grundsteuer-
Hotline (0331 200 600 20) in Verbindung.



Es folgt eine Übersicht der zu tätigenden Angaben in der 
ersten Anlage „Hauptvordruck (GW1)“.
Die Eingaben sind über „Nächste Seite“ fortzusetzen.



Grund der Feststellung: Es ist 
„Hauptfeststellung“ auszuwählen.

Das Einfamilienhaus ist ein 
„bebautes Grundstück“.

Die Auswahl kann jeweils über das 
Ausklappfenster getätigt werden.

Beachten! Es ist die Lage 
des Grundstücks
einzutragen! 
Die Anschrift der Eigentümerin 
bzw. des Eigentümers wird später 
eingetragen.

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.



Hier sind die Gemarkungen und 
Flurstücke einzutragen, auf denen 
das Grundstück belegen ist.
Über die Schaltfläche „Weitere 
Daten hinzufügen“ geht es weiter.



Die Gemarkung ist in der Regel der 
Ort/Ortsteil, in dem das Grundstück 
liegt. Die Angabe ist auch über das 
Informationsportal Grundstücksdaten 
(link unter grundsteuer.brandenburg.de) 
ermittelbar. 
Über den Link können auch – sofern 
nicht bekannt – die Angaben zu Flur und 
Flurstück ermittelt werden. 
Die Fläche ist in ganzen Quadratmetern 
einzutragen. 

Die Angabe zum Grundbuchblatt ist 
kein Pflichtfeld. 
Sofern ein Flurstück keinen Nenner 
hat ist das Feld freizulassen. Es ist 
keine „1“ und auch keine „0“ 
einzutragen!

„Zur wirtschaftlichen Einheit gehörender Anteil“ –
wenn das gesamte Flurstück zum Grundstück gehört, 
ist hier die Eintragung wie abgebildet mit „1,0000“ / 
„1“ vorzunehmen, da 100% (ein Ganzes / „ein Eintel“) 
zum erklärten Grundstück gehören. 

Diese Angabe bezieht sich bereits auf die Anlage 
„Grundstück (GW2)“. Sofern nur ein Gebäude auf dem 
Grundstück steht ist hier „erste Fläche“ auszuwählen.

Wurden alle Angaben 
eingetragen ist 
abschließend die 
Schaltfläche „Eintrag 
übernehmen“ anzuklicken.



Zusammengefasst steht der 
Eintrag dann in der Liste der 
„Gemarkung(en) und Flurstück(e) 
des Grundvermögens“. 

Erstreckt sich das Grundstück auf 
mehrere Flurstücke, so wären 
diese hier über „Weitere Daten 
hinzufügen“ anzugeben. 
Das Einfamilienhaus im Beispiel 
liegt aber nur auf einem Flurstück.

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.



Möchten Sie als Eigentümerin 
oder Eigentümer den 
Steuerbescheid erhalten, sind hier 
keine Eintragungen vorzunehmen. 

Die Eingabe wird über „Nächste 
Seite“ fortgesetzt.

Achtung! Hier wird nach der Empfangsvollmacht 
gefragt! Nicht nach der Eigentümerin oder dem 
Eigentümer!!

Soll der Steuerbescheid an eine andere 
Person als die Eigentümerin oder den 
Eigentümer übersandt werden, z.B. eine 
Steuerberaterin oder einen Steuerberater, 
muss hier eine Empfangsvollmacht 
eingetragen werden.



Grundsätzlich stehen für alle benötigten 
Angaben gesonderte Eintragungsfelder zur 
Verfügung. Werden diese ausgefüllt, ist es nicht 
notwendig, im Freitextfeld weitere 
Ausführungen zum Sachverhalt einzutragen. 
Sollte das Finanzamt weitere Erläuterungen 
benötigen, erhalten Sie eine gesonderte 
Nachricht.

Über „Nächste Seite“ geht es einfach weiter. 



Grundsteuerbefreiung oder –vergünstigung? 
Wenn nein, dann geht es über „Nächste Seite“ 
einfach weiter. 
(Einfamilienhäuser sind in der Regel nicht von der 
Grundsteuer befreit und fallen auch nicht unter die 
Regelungen zur Grundsteuervergünstigung.)



Hier ist auszuwählen, welche 
Eigentumsverhältnisse vorliegen. 

Häufige Fallkonstellation bei (selbst 
genutzten) Einfamilienhäusern:

- Alleineigentum einer nat. Person
- Ehegatten/Lebenspartner 

Nach der Auswahl wird die 
Eingabe über „Nächste Seite“ 
fortgesetzt.



Hier sind nur Eintragungen zu 
machen, wenn es sich um eine 
Erbengemeinschaft, 
Bruchteilsgemeinschaft oder 
Gemeinschaft ohne 
geschäftsüblichen Namen 
handelt.
Alle anderen Arten von 
Eigentümerinnen und 
Eigentümern werden auf der 
nächsten Seite eingetragen. Die Eingabe geht über „Nächste 

Seite“ weiter.



Jetzt folgen die Angaben zu den 
Eigentümerinnen und 
Eigentümern. 
Um Personen hinzuzufügen, ist 
„Weitere Daten hinzufügen“ 
anzuklicken. 



Die Angaben zu jeder Eigentümerin bzw. 
jedem Eigentümer müssen einzeln 
eingetragen werden. 
Auch wenn das Eigentum in der Hand von 
nur einer Person liegt, ist eine laufende 
Nummer zu vergeben. 

Name, Anschrift, ggf. Geburtsdatum (bei natürlichen Personen) sind einzutragen. 
Es ist entweder eine zugehörige Steuer- oder eine Identifikationsnummer einzugeben.

Die Angabe zum „Anteil am Grundstück ODER Betrieb der Land- und Forstwirtschaft“ 
ist ein Pflichtfeld. Bei Alleineigentum ist 100%, d.h. „ein Eintel“ einzutragen. 
Bei Ehegatten, denen das Grundstück je zu 50% gehört, wäre hier jeweils „1“ / „2“ einzutragen (je ein halbes 
Grundstück).

Fortsetzung auf nächster Seite.



Sofern eine Person einen 
gesetzlichen Vertreter oder eine 
gesetzliche Vertreterin hat, ist 
dies hier einzutragen. 

Der Eintrag wird über „Eintrag 
übernehmen“ übernommen.



Sofern weitere Eigentümerinnen 
bzw. Eigentümer vorhanden sind –
z.B. bei Ehegatten – ist der 
nächste Eintrag entsprechend 
über „Weitere Daten hinzufügen“ 
zu vervollständigen.

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.



Sofern eine weitere Person bei 
der Erstellung der Erklärung 
mitgewirkt hat, kann diese hier 
eingetragen werden.

Die Eingabe geht über „Nächste 
Anlage“ weiter.

Damit sind die Angaben zu 
„Hauptvordruck (GW1)“ eingetragen. 
Es geht mit der nächste Anlage weiter. 



Es folgt eine Übersicht der zu tätigenden Angaben in der 
zweiten Anlage „Grundstück (GW2)“.
Die Eingaben sind über „Nächste Seite“ fortzusetzen.



Es ist auszuwählen, um was für 
eine Art Grundstück es sich 
handelt.
Über      kann die Hilfe geöffnet 
werden mit kurzen Definitionen 
zu den Grundstücksarten.

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.



Grundsteuerbefreiung? Wenn nein, dann geht 
es über „Nächste Seite“ einfach weiter. 
(Einfamilienhäuser sind in der Regel nicht von der 
Grundsteuer befreit.)



Grundsteuervergünstigung? Wenn nein, dann 
geht es über „Nächste Seite“ einfach weiter. 
(Einfamilienhäuser sind in der Regel nicht  
grundsteuerbegünstigt.)



Die Fläche des Grundstücks ist in 
Quadratmetern und der 
Bodenrichtwert in Euro, Cent 
einzutragen. Die Eingabe ist mit 
dem Häkchen zu bestätigen. 

Die Angabe zum Bodenrichtwert kann  
über das Informationsportal 
Grundstücksdaten, verlinkt über 
grundsteuer.brandenburg.de, 
ermittelt werden.

Die Eingabe geht 
über „Nächste Seite“ 
weiter.



Das Einfamilienhaus ist ein 
Wohngrundstück. Daher sind hier 
Angaben zu machen. 
Die Eintragung wird über „Weitere 
Daten hinzufügen“ begonnen. 



Es folgt eine Übersicht der zu tätigenden Angaben.
Die Eingaben sind über „Nächste Seite“ fortzusetzen.



Bei „Allgemeine Angaben“ ist das Baujahr einzutragen.
Wurde das Gebäude vor 1949 bezugsfertig, genügt das 
Häkchen und es ist keine Angabe zum genauen Baujahr 
notwendig. 

Angaben zur Kernsanierung oder zur 
Abbruchverpflichtung sind nur notwendig, wenn diese 
tatsächlich erfolgten. 

Die Eingabe geht über 
„Nächste Seite“ weiter.



Die Anzahl der 
Garagen- und 
Tiefgaragenstellplätze 
ist einzutragen.
Carports sind keine 
Garagen. 

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.



Die Nettokaltmiete 
stellt eine 
Berechnungsgröße dar 
– Angaben sind auch 
notwendig, wenn es 
sich um 
selbstgenutzten 
Wohnraum handelt, für 
den keine Miete gezahlt 
wird. 

Das Einfamilienhaus 
im Beispiel hat 200m² 
Wohn- und Nutzfläche 
– daher 
runterscrollen! 

Fortsetzung auf 
nächster Seite.



Fortsetzung auf nächster Seite.

Das Einfamilienhaus ist eine 
Wohnung mit 200 m² Wohn-
und Nutzfläche. 
Weitere Angaben sind auf 
dieser Seite nicht notwendig. 

Der Fahrradschuppen ist 
daher nicht einzutragen.



Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.



Hier sind nur Angaben einzutragen, wenn bei 
„Art des Grundstücks“ Mietwohngrundstück 
ausgewählt wurde.  

Der Eintrag wird über „Eintrag 
übernehmen“ übernommen.



Befinden sich weitere Gebäude 
auf dem Grundstück, sind diese 
hier einzutragen. 
Der „Fahrradschuppen“ muss 
auch hier nicht gesondert 
eingetragen werden.

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.



Hier sind nur Angaben einzutragen, wenn es 
sich um „Nichtwohngrundstücke“, wie z.B. 
Geschäftsgrundstücke handelt.

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.



Hier sind nur Angaben einzutragen, wenn es 
sich um neu begründetes Wohnungs- oder 
Teileigentum handelt.

Die Eingabe geht über „Nächste 
Seite“ weiter.



Hier sind nur Angaben einzutragen, wenn es 
sich um ein Erbbaurecht oder ein Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden handelt.

Alle Eingaben 
wurden getätigt. 
Jetzt kann die 
Erklärung geprüft 
werden!



Es sind keine Fehler vorhanden. 
Über „Weiter“ werden die 
Angaben noch einmal aufgeführt, 
bevor die Erklärung abgeschickt 
werden kann.



Fortsetzung auf nächster Seite.

Vor dem Versenden werden die 
Angaben noch einmal aufgelistet.



Über „Drucken“ kann eine Kopie 
der Angaben als PDF gespeichert 
oder direkt ausgedruckt werden.

Ein Klick auf „Absenden“ 
versendet die Erklärung. Sie 
erhalten dann ein Transferticket.



Nach dem Senden erscheint die Erklärung in Ihrem 
ELSTER Benutzerkonto unter „Mein ELSTER“ > „Meine 
Formulare“ > „Übermittelte Formulare“. 

Solange die Erklärung nicht übermittelt wurde, finden 
Sie die Erklärung unter „Entwürfe“ - wo sie jederzeit 
weiter bearbeitet werden kann.




